
 
 

 
 
 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Fulda 

- X. Nachtrag -  

 
 
Aufgrund der §§ 5, 5a, 30 Nr. 5 und 33 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) i. d. 
F. vom 07.März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2020 (GVBl. S. 915) hat der Kreistag des Landkreises Fulda am 04.12.2023 folgende Än-
derung der Hauptsatzung des Landkreises Fulda, zuletzt geändert durch den IX.1 Nachtrag vom 
27.09.2021, beschlossen: 
 
 
 

§ 1 

§ 3 Nr. 1 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Alle Ausschüsse bestehen aus jeweils 17 Kreistagsabgeordneten.“ 
 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Fulda, den 14.12.2023 
 
Der Kreisausschuss 
des Landkreises Fulda 
 
gez. 
 
Woide 
Landrat (Siegel) 

 

 

                                            
1 Anmerkung: Wegen eines redaktionellen Versehens wurde dieser Nachtrag ursprünglich als VII. Nachtrag 
bezeichnet. Tatsächlich handelt es sich aber um den IX. Nachtrag zur Hauptsatzung.  
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